
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 112 GuKG
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

Krankenp+egeschulen, Kinderkrankenp+egeschulen und Ausbildungsstätten für die psychiatrische Krankenp+ege, die

auf Grund des Krankenp+egegesetzes errichtet und bewilligt wurden, gelten mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes

als Schulen für Gesundheits- und Krankenp+ege, Schulen für Kinder- und Jugendlichenp+ege und Schulen für

psychiatrische Krankenpflege und bedürfen keiner Bewilligung durch den Landeshauptmann gemäß § 50.
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